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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Meißel, insbeson-
dere Rundschaftmeißel, mit einem Meißelkopf und ei-
nem Meißelschaft, wobei der Meißelkopf zumindest aus
einem Basisteil und einem mit dem Basisteil verbunde-
nenSchneidelement auseinemHartwerkstoff, insbeson-
dere aus Hartmetall, gebildet ist, wobei das Basisteil im
Anschluss an das Schneidelement auf seiner Außen-
fläche eine verschleißfeste Schicht aufweist, die zumin-
dest einen demSchneidelement zugewandten Abschnitt
der Außenfläche des Basisteils abdeckt und wobei eine
dem Schneidelement zugewandte Stirnfläche der ver-
schleißfesten Schicht von dem Schneidelement abge-
deckt ist.
[0002] AusderDE9016655U1 ist einMeißel bekannt.
Der in der Schrift beschriebene Meißel weist einen
Grundkörper mit einer Hartmetall-Spitze auf. Auf einer
derSpitzebenachbartenAußenflächedesGrundkörpers
ist eine verschleißfeste Schicht aus einem Hartstoff
(Hartmetall oder Keramik) angeordnet. Die Außenfläche
der Spitze geht stufenlos in die Oberfläche der ver-
schleißfesten Schicht über. Der Grundkörper hat dazu
eine umlaufende Eintiefung, in die der Hartstoff aufge-
bracht ist. Der Hartstoff kann z.B. auf den Meißel aufge-
spritzt sein. Der Grundkörper ist an seinem vorderen
Ende kegelstumpfförmig ausgebildet. Die Spitze weist
eineentsprechendekegelstumpfförmige, axialeAusneh-
mung auf, in der das kegelstumpfförmige Ende des
Grundkörpers aufgenommen und dadurch die Spitze
positioniert und seitlich geführt ist. Im praktischen Ein-
satz führt die axiale Ausnehmung zu Nachteilen, da die
Wandstärke der Spitze im Bereich der axialen Ausneh-
mung reduziert ist. Am Abschluss der axialen Ausneh-
mung ist eine vergleichsweise scharfe Kante zwischen
der Kegelfläche und der Bodenfläche der Ausnehmung
gebildet. In diesemBereich bilden sich, insbesonderebei
einer seitlich auf die Spitze einwirkenden mechanischen
Belastung, hohe Spannungsspitzen aus. Diese Span-
nungsspitzen führen bei der relativ geringenWandstärke
derSpitze indiesemBereichvermehrt zumBruchderaus
einem spröden Hartstoff hergestellten Spitze und damit
zumAusfall desMeißels.EinweitererNachteil ergibt sich
aus dem möglichen Herstellungsverfahren für eine sol-
cheAnordnung. UmeineBeschädigung bzw. Zerstörung
der Spitze, insbesondere bei einer erforderlichen thermi-
schen Behandlung beim Aufbringen der verschleißfes-
ten Schicht, zu vermeiden, wird die Spitze erst, nachdem
die verschleißfeste Schicht auf den Grundkörper aufge-
bracht wurde, an dem Grundkörper befestigt, vorzugs-
weise aufgelötet. Die Spitze sitzt dann auf einer umlau-
fend zu dem kegelstumpfförmigen Ende angeordneten
Fläche des Grundkörpers auf. Fertigungsbedingt
schließt die Stirnfläche der verschleißfesten Schicht
mit der umlaufenden Fläche, auf der die Spitze aufliegt,
nicht gleichmäßig ab, sondern ist im Rahmen von Ferti-
gungstoleranzen gegenüber dieser zurückgesetzt oder
überstehend angeordnet. Somit bildet sich kein gleich-

mäßiger Lötspalt zwischen der Auflagefläche Spitze, der
umlaufenden Fläche des Grundkörpers und der Stirn-
fläche der verschleißfesten Schicht aus, wie dies in dem
gezeigten Ausführungsbeispiel der DE 90 16 655 U1
auch dargestellt ist. Der ungleichmäßige Lötspalt führt
zu einer unzureichenden Lötung, die sich im Einsatz
lösen und zum Verlust der Spitze führen kann.
[0003] DE3519101U1offenbart einenMeißel für eine
Straßenfräsmaschine, der einen Meißelschaft aufweist.
Mit dem Meißelschaft ist ein Meißelkopf aus Hartmetall
verbunden. Im Bereich des Meißelkopfs sind mehrere
Hülsen aus Hartmetall angeordnet, die ineinanderge-
steckt sind und die den Meißelschaft umgeben.
[0004] EP 0 412 287 A2 offenbart einen Rundschaft-
meißelmit einemMeißelkopf undeinemMeißelschaft. Im
Bereich desMeißelkopfs ist eine Aufnahme angeordnet,
in der eine Meißelspitze aus Hartmetall befestigt ist. Der
Meißelkopf ist mit einer Verschleißschutzschicht, die im
Plasma-Pulver-Auftragsschweißverfahren aufgebracht
ist, umgeben.
[0005] EinweitererRundschaftmeißel ist ausDE4039
217 A1 bekannt. Auch dieser Rundschaftmeißel weist
einen Meißelkopf auf, an den einteilig ein Meißelschaft
angeformt ist. Der Meißelkopf ist mit einer Spitze aus
Hartmetall ausgerüstet.
[0006] Anschließend an die Spitze aus Hartmetall ist
eine verschleißfeste Schicht aus Hartwerkstoff auf den
Meißelkopf aufgebracht.
[0007] WO 2009/072958 A1 offenbart einen Meißel,
der im Bereich seines Meißelkopfes eine Meißelspitze
trägt. Dabei ist eine Aufnahme in den Meißelkopf einge-
arbeitet, die sich in Richtung der Mittellängsachse des
Meißels erstreckt. In dieser Aufnahme ist ein Ansatz der
Meißelspitze gehalten. Der Ansatz weist eine zylindri-
sche Außenfläche auf, auf die ein Hartmetall-Ring auf-
geschoben ist.
[0008] DE 35 31 787 C1 offenbart einen Zahn für eine
Grab-Vorrichtung, beispielsweise eine Baggerschaufel.
[0009] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen Mei-
ßel der eingangs erwähnten Art mit einer verbesserten
mechanischen Belastbarkeit zu schaffen.
[0010] DieAufgabe der Erfindungwird dadurch gelöst,
dass das Basisteil eine axial ausgerichtete Ausnehmung
zurAufnahmeeinesBefestigungsabschnitts desSchnei-
delements aufweist, dass dasBasisteil umlaufend zu der
Ausnehmung eine dem Schneidelement zugewandte
Gegenfläche aufweist und dass die Gegenfläche und
die Stirnfläche der verschleißfesten Schicht eine durch-
gängige ebene Fläche bilden oder dass die Stirnfläche
der verschleißfesten Schicht an die Gegenfläche heran-
geführt ist. Da der Befestigungsabschnitt des Schneide-
lements in der Ausnehmung des Basisteils gehalten ist,
werden dünnwandige Abschnitte des Schneidelements,
welche starken äußeren Krafteinwirkungen ausgesetzt
sind, vermieden. Damit wird das Bruchrisiko für die Spit-
ze deutlich reduziert. Die von der Gegenfläche und der
Stirnfläche gebildete ebene Fläche ermöglicht die Aus-
bildung eines gleichmäßigen Lötspaltes zwischen dieser
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ebenen Fläche und dem Schneidelement. Es kann so
eine optimierte Lötung zwischen dem Schneidelement
und dem Basisteil des Meißels erreicht werden, welche
auch bei starker mechanischer Belastung nicht getrennt
wird. Dadurch, dass das Basisteil zur Verbindung mit
dem Schneidelement eine Ausnehmung an Stelle eines
Ansatzes aufweist, kanndie durchgängige ebeneFläche
zwischen der Gegenfläche und der Stirnfläche der ver-
schleißfesten Schicht fertigungstechnisch einfach her-
gestellt werden.
[0011] Vorzugsweise ist die verschleißfeste Schicht
mit ihrer Stirnseite bis an die Gegenseite herangeführt,
sodassderÜbergangsbereicheffektiv vorAuswaschung
geschützt ist. Beispielsweise kann die verschleißfeste
Schicht bis auf weniger als 1 mm an die Gegenfläche
herangeführt werden.
[0012] Zur Verbindung mit einem Meißelhalter ist der
Meißelkopf vorzugsweise einstückig mit einem Meißel-
schaft verbunden. Der Meißelschaft kann dabei als
Rundschaft ausgeführt sein.
[0013] Vorzugsweise ist die verschleißfeste Schicht in
einer Eintiefung des Basisteils aufgenommen. Die Ein-
tiefung ist dabei umlaufend zu der Gegenfläche auf der
Außenfläche desBasisteils vorgesehen. Vorteilhaft kann
es vorgesehen sein, dass die eingebrachte verschleiß-
feste Schicht radial auf der einen Seitemit demSchneid-
element und auf der gegenüberliegenden Seite mit der
Außenfläche des Basisteils im Anschluss an die Eintie-
fung abschließt.
[0014] Die verschleißfeste Schicht kann von einer Be-
schichtung gebildet sein, die auf das Basisteil aufbe-
schichtet ist. Die verschleißfeste Schicht kann auch
von einem separaten Hartstoffelement gebildet sein,
das mit dem Basisteil beispielsweise stoffschlüssig ver-
bunden ist. Denkbar ist hier die Verwendung eines auf-
gelöteten Hartmetallrings oder einzelnen, an das Basis-
teil entsprechend angepasste Segmente aus einem
Hartmetall, welche in einer regelmäßigen oder unregel-
mäßigen Anordnung angeordnet sind.
[0015] Entsprechend einer besonders bevorzugten
Ausgestaltungsvariante der Erfindung kann es vorgese-
hen sein, dass die Gegenfläche und die Stirnfläche als in
einemArbeitsgang erstellte Trennflächen, insbesondere
als Schnittflächen oder als geschliffene Flächen oder als
gefräste Flächen, ausgebildet sind oder dass die Stirn-
fläche als eine während eines Aufbringprozesses, ins-
besondere während eines Schweißprozesses, der ver-
schleißfesten Schicht gebildete Abdruckfläche einer an
der Gegenfläche aufliegenden und radial über die Ge-
genfläche überstehenden Basis eines Hilfswerkzeugs
ausgebildet ist. In beiden Fällen wird eine durchgängige
ebene Fläche zwischen der Gegenfläche und der Stirn-
fläche ausgebildet. Dadurch wir ein gleichmäßiger Löt-
spalt und damit eine optimierte, belastbare Lötverbin-
dung zwischen der durch die Gegenfläche und die Stirn-
fläche gebildete Fläche und dem Schneidelement er-
reicht.
[0016] Das Fließverhalten des Lotes kann dadurch

verbessert werden, dass die Gegenfläche und/oder die
Stirnfläche als glatte Flächen oder als Flächen mit einer
vorgegebenen Rauigkeit in einem Bereich von Rz= 4µm
bisRz=280µmoderalsFlächenmit eingebrachtenRillen
mit einerRillentiefe in einemBereich von2µmbis 500µm
ausgeführt sind. Die Rauigkeit oder die Rillen können
dabei beispielsweise während des Trennprozesses bei
der Erstellung der Trennflächen oder als Abdruck der
Basis nach gewünschter Vorgabe erzeugt werden.
[0017] Das Schneidelement ist im Einsatz hohen me-
chanischen Belastungen ausgesetzt. Um eine sichere
Verbindung zwischen dem Schneidelement und dem
Basisteil zu erreichen ist es erfindungsgemäß vorgese-
hen, dass das Schneidelement umlaufend zu seinem
Befestigungsabschnitt eine Auflagefläche ausbildet,
dass die Auflagefläche die Gegenfläche und die Stirn-
fläche zumindest bereichsweise überdeckt und dass
zwischen der Auflagefläche und der durch die Gegen-
flächeunddieStirnflächegebildetedurchgängigeFläche
eine erste Lötfuge ausgebildet ist. Zusätzlich kann es
auch vorgesehen sein, dass zwischen einer äußeren
Fläche des Befestigungsabschnitts und einer Innenflä-
che der Ausnehmung eine zweite Lötfuge ausgebildet ist
und/oder dass zwischen einer Endfläche des Befesti-
gungsabschnitts und einer Bodenfläche der Ausneh-
mung eine dritte Lötfuge ausgebildet ist. Die Lötfugen
gehen dabei vorzugsweise ineinander über, so dass eine
durchgängige Lötung über die gesamte Grenzfläche
zwischen dem Schneidelement und dem Basisteil sowie
demSchneidelement und der Stirnfläche der verschleiß-
festen Schicht vorliegt.
[0018] Die auf das Basisteil einwirkende abrasive Be-
lastung ist im Anschluss an das Schneidelement am
größten und nimmt zu dem, dem Meißelschaft zuge-
wandten Ende des Meißelkopfes hin ab. Gleichzeitig
ist das Schneidelement mit seinem Befestigungsab-
schnitt in der AusnehmungamvorderenEndedesBasis-
teils gehalten.
[0019] Um den Bereich der Halterung des Schneide-
lements zu schützenunddamit einenVerlust desSchnei-
delements zu vermeiden ist es vorgesehen, dass die
verschleißfesteSchicht in axialer Ausrichtung zumindest
den Abschnitt des Meißelkopfes, in dem die Ausneh-
mung eingebracht ist, umschließt.
[0020] Entsprechend zweier alternativer Erfindungs-
varianten kann es vorgesehen sein, dass die verschleiß-
feste Schicht eine gleichmäßige Schichtdicke aufweist
oder dass die verschleißfeste Schicht eine variierende
Schichtdicke aufweist. Eine verschleißfeste Schicht mit
einer gleichmäßigenSchichtdicke ist einfachundkosten-
günstig herstellbar. Durch eine variierende Schichtdicke
kann die verschleißfeste Schicht an die tatsächlichen
Belastungen in den verschiedenen Bereichen des Mei-
ßelkopfes angepasst werden.
[0021] Um die Schichtdicke an die örtlichen Belastun-
gen anzupassen kann es vorgesehen sein, dass sich die
Schichtdicke der verschleißfesten Schicht, ausgehend
von ihrer demSchneidelement zugewandtenStirnfläche,
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in Richtung zu ihrem dem Meißelschaft zugewandten
Ende hin verringert oder dass sich die Schichtdicke
der verschleißfesten Schicht, ausgehend von ihrer
dem Schneidelement zugewandten Stirnfläche, in Rich-
tung zu ihrem dem Meißelschaft zugewandten Ende hin
vergrößert. Durch eine sich in Richtung zum Meißel-
schaft vergrößernde Schichtdicke kann bei im Bereich
der Beschichtung gleichbleibendem Durchmesser des
Basisteils eine konische Außenkontur des Meißelkopfes
erhalten werden, durch welche abgetragenes Material
von einem Meißelhalter, in dem der Meißel angeordnet
ist, weggeleitet wird. Bei einer sich in Richtung zum
Meißelschaft hin verringerndenSchichtdicke ist die größ-
te Schichtdicke im Bereich der maximalen abrasiven
Belastung unmittelbar nach dem Schneidelement ange-
ordnet. Dadurch ist die Schichtdicke an die jeweils vor-
liegende Abrasion angepasst, so dass sich für die ver-
schiedenen Bereiche der verschleißfesten Schicht ver-
gleichbare Standzeiten ergeben.
[0022] Eine weitere Möglichkeit, die Schichtdicke der
verschleißfesten Schicht an die örtlichen Belastungen
anzupassen besteht darin, dass eine äußere Oberfläche
der verschleißfesten Schicht entlang ihrer Längserstre-
ckung konvex gewölbt ist oder dass die äußere Ober-
flächeentlang ihrer Längserstreckungkonkavgewölbt ist
oder dass die äußere Oberfläche entlang ihrer Längser-
streckung abwechselnd konkav und konvex gewölbte
Abschnitte aufweist. Zusätzlich kann durch die Formge-
bung der äußeren Oberfläche der Materialfluss des Ab-
raummaterials beeinflusst werden. So leitet eine konve-
xeOberfläche der verschleißfestenSchicht dasAbraum-
material schon unmittelbar nach dem Schneidelement
nach außen weiter. Bei geeigneter Anpassung der Au-
ßenkontur desSchneidelements undder konvexenForm
der äußeren Oberfläche der verschleißfesten Schicht
kann erreicht werden, dass das Abraummaterial von
dem Schneidelement und der verschleißfesten Schicht
in etwa in die gleiche Richtung abgelenkt wird und so ein
gleichmäßiger Materialfluss entsteht, bei demweiter von
demSchneidelement entfernteBereiche desMeißelkop-
fes entlastet werden. Durch eine konvexe Formgebung
der äußeren Oberfläche bietet der dem Schneidelement
zugewandte vordere beschichteteBereich demAbraum-
material weniger Widerstand, während es von dem hint-
eren Bereich verstärkt nach außen abgelenkt wird. Da-
durch kann eine gleichmäßige Belastung der verschleiß-
festen Schicht entlang der Fließrichtung desAbraumma-
terials erreichtwerden.Durch abwechselnd konkaveund
konvexe Bereiche kann sich Abraummaterial in den
konkaven Bereichen absetzten. Dies führt zu einem zu-
sätzlichen Verschleißschutz, da das bewegte Abraum-
material in diesen Bereichen nicht unmittelbar an der
verschleißfesten Schicht vorbeigleitet.
[0023] Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass zwi-
schen der Oberfläche des Schneidelements und der
äußeren Oberfläche der verschleißfesten Schicht in ih-
rem Übergang ein Innenwinkel ausgebildet ist. Eine in
diesem Übergangsbereich endende Lötfuge ist dadurch

gegenüber dem Hauptstrom des vorbeigleitenden Ab-
raummaterials zurückgesetzt und somit geschützt ange-
ordnet. Diese schützende Wirkung wird dadurch ver-
stärkt, dass sich Abraummaterial in dem Innenwinkel
absetzten und die Lötfuge zusätzlich vor dem abrasiven
Angriff des vorbeigleitenden Abraummaterials abschir-
men kann.
[0024] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
kann eine segmentartige Beschichtung oder aus einem
oder mehreren Hartmetallen gebildete Einzelsegmente
umfassen, wobei die Anordnung mittels aus dem Stand
bekannten Befestigungsverfahren, wie zum Beispiel Lö-
ten, Kleben, Auftragsschweißen oder dergleichen, aus-
geführt wird.
[0025] GemäßeinerWeiterbildung der Erfindung kann
es vorgesehen sein, dass die verschleißfeste Schicht
zumindest einen an die Auflagefläche angrenzenden
Oberflächenabschnitt des Schneidelements abdeckt.
Die verschleißfeste Schicht deckt somit die aneinander-
grenzenden äußeren Oberflächen sowohl des Basisteils
wie auch des Schneidelements ab. Dadurch sind sowohl
das Schneidelement wie auch das Basisteil in dem be-
sonders belasteten Übergangsbereich von dem
Schneidelement zu dem Basisteil vor abrasivem Ver-
schleiß geschützt. Insbesondere ist auch die zwischen
der Auflagefläche des Schneidelements und demBasis-
teil gebildete Lötfuge geschützt angeordnet, so dass sich
keine harten Materialien von außen in die Lötfuge drän-
gen und das Schneidelement von dem Basisteil abtren-
nen können.
[0026] Die Festigkeit der Verbindung zwischen dem
Schneidelement und dem Basisteil kann dadurch weiter
verbessert werden, dass zwischen der verschleißfesten
Schicht und dem Oberflächenabschnitt des Schneidele-
ments eine Lötfuge (vierte Lötfuge) ausgebildet ist. Das
Schneidelement ist somit entlang seiner Auflagefläche
und entlang seines an die Auflagefläche angrenzenden
Oberflächenabschnitts mit dem Basisteil durch Löten
verbunden.
[0027] Vorteilhaft kann es vorgesehen sein, dass die
verschleißfesteSchicht inRichtungeinerMittellängsach-
se des Meißelkopfes über die Gegenfläche vorsteht un-
d/oder dass die verschleißfeste Schicht und die Gegen-
fläche eine napfförmige Aufnahme für das Schneidele-
ment bilden. Vorzugsweisewird dazu die verschleißfeste
Schicht an dem Basisteil angebracht und anschließend
wird das Schneidelement aufgelötet. Durch die vorste-
hende verschleißfeste Schicht oder die napfförmige Auf-
nahme kann das Schneidelement einfach und exakt
ausgerichtet auf dem Basisteil positioniert und mit die-
sem verlötet werden. Dabei bleibt das Schneidelement
während des Lötprozesses durch die verschleißfeste
Schicht, welche das Schneidelement in seinem dem
Basisteil zugewandten Bereich umschließt, in seiner
Position gehalten.
[0028] Zur Beschichtung eines Meißelkopfes eines
erfindungsgemäßen Meißels kann es vorgesehen sein,
dass ein Hilfswerkzeug derart an dem Basisteil des Mei-
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ßelkopf festgelegt wird, dass es zumindest mit einem
Abschnitt einer Anlagefläche auf der Gegenfläche auf-
liegt, dass in einem ersten Verfahrensschritt die Außen-
fläche mit der verschleißfesten Schicht beschichtet wird
und dass anschließend das Hilfswerkzeug entfernt wird.
Die verschleißfeste Schicht wird damit auf die Außen-
fläche des Basisteils desMeißelkopfes aufgetragen, wo-
durch dieser im späteren Einsatz vor mechanischer Be-
schädigung und Abrasion geschützt wird. Das Hilfswerk-
zeug verhindert, dass bei dem Beschichtungsprozess
die Gegenfläche, auf der in dem zweiten Fertigungs-
prozess das Schneidelement aufgelötet wird, mit be-
schichtet wird. Es bleibt somit eine definierte Fläche
zum Auflöten des Schneidelements erhalten. Weiterhin
wird mit dem Hilfswerkzeug die äußere Form der ver-
schleißfesten Schicht in ihrem Übergangsbereich zu
dem Schneidwerkzeug vorgegeben, so dass auch hier
eine vorbestimmte Lötfläche zu dem Schneidwerkzeug
hergestellt wird.
[0029] Entsprechend einer bevorzugten Verfahrens-
variante kann es vorgesehen sein, dass die verschleiß-
feste Schicht derart auf die Außenfläche des Meißels
aufgebracht wird, dass siemit ihrer Stirnfläche an zumin-
dest einem Abschnitt der Anlagefläche des Hilfswerk-
zeugs anliegt und/oder dass sie an einen an die Anla-
gefläche angrenzenden Oberflächenbereich des Hilfs-
werkzeugs mit einer von der Anlagefläche abweichen-
den räumlichenAusrichtunganliegt. Je nachAusführung
des Hilfswerkzeugs kann so eine unterschiedliche Kon-
tur der später an das Schneidelement angrenzenden
Oberfläche der verschleißfesten Schicht hergestellt wer-
den. Damit kann die Kontur der dem Schneidelement
zugewandten Oberfläche der verschleißfesten Schicht
an die Kontur des Schneidelements angepasst werden.
Die Kontur des Hilfswerkzeugs und damit die Kontur der
Oberfläche der verschleißfesten Schicht werden so vor-
gegeben, dass diese bei aufgelötetem Schneidelement
der Kontur des Schneidelements folgt. Damit wird er-
reicht, dass entlang der Grenzfläche zwischen dem
Schneidelement und der verschleißfesten Schicht ein
gleichmäßiger Lötspalt ausgebildet wird. Steht das Hilfs-
werkzeug beispielsweise mit seiner Anlagefläche radial
über die Gegenfläche des Basisteils über, so kann die
verschleißfeste Schicht bis an die Anlagefläche heran-
geführt werden. Es wird so eine Stirnfläche der ver-
schleißfesten Schicht ausgebildet, welche radial zur Ge-
genfläche des Basisteils angeordnet ist und mit dieser
eine ebene Fläche ausbildet. Das Schneidelement kann
in einemnachfolgenden Fertigungsschritt mit seiner Auf-
lagefläche an die Gegenfläche und die Stirnfläche ange-
legt und mit diesen durch Löten verbunden werden.
Alternativ oder zusätzlich dazu kannes vorgesehen sein,
dass die verschleißfeste Schicht auf eine an die Anlage-
fläche des Hilfswerkzeugs angrenzendeOberfläche auf-
gebracht wird. Diese angrenzende Oberfläche ist derart
ausgerichtet, dass sie der Kontur der an die Auflage-
fläche anschließenden Oberfläche des Schneidele-
ments folgt. Wird das Schneidelement in einem nach-

folgenden Fertigungsschritt mit seiner Auflagefläche an
die Gegenfläche des Basisteils angelegt, so steht seine
an die Auflagefläche angrenzende Oberfläche, beab-
standet durch einen definiert breiten Lötspalt, der ver-
schleißfesten Schicht gegenüber. Die verschleißfeste
Schicht umschließt somit einen Teil der äußeren Ober-
fläche des Schneidelements. Das Schneidelement kann
mit dem Basisteil durch Löten verbunden werden, wobei
der Lötspalt entlang der Grenzfläche zwischen dem
Schneidelement auf der einen Seite und der Gegenflä-
che und der verschleißfesten Schicht auf der anderen
Seite ausgebildet wird.
[0030] ZurHerstellungeineserfindungsgemäßenMei-
ßels kann es vorgesehen sein, dass das Basisteil des
Meißelkopfes in einer zu seiner Endabmessung in Rich-
tung zum Schneidelement verlängerten Größe herge-
stellt wird, dass die verschleißfeste Schicht auf die Au-
ßenfläche des verlängerten Basisteils aufgebracht wird
und dass nachfolgend das Basisteil zusammen mit der
verschleißfestenSchichtentlangeinerTrennliniegekürzt
wird. Die so gebildete Trennfläche stellt eine durchgän-
gige, ebene Fläche zwischen einer gebildeten Gegen-
fläche als vorderem Abschluss des Basisteils und der
gebildeten Stirnfläche der verschleißfesten Schicht dar.
DurchdieebeneFlächewirddieAusbildungeinesgleich-
mäßigen Lötspalts zu dem die Gegenfläche und die
Stirnfläche abdeckenden Schneidelement ermöglicht,
welches in einem nächsten Verfahrensschritt auf das
Basisteil aufgelötet wird.
[0031] Bevorzugt kann die verschleißfeste Schicht
durch ein Schweißverfahren auf die Außenfläche des
Meißelkopfes aufgebracht werden. Das Schweißverfah-
ren ermöglicht die Herstellung einer kostengünstigen
und belastbaren verschleißbeständigen Schicht. Der
Nachteil des Schweißverfahrens, dass eine offene stirn-
seitige Abschlussfläche der erhaltenen Beschichtung in
ihrer Position nur ungenau festzulegen und daher keine
durchgängige, ebene Fläche zu einer benachbarten Ge-
genfläche herstellbar ist, wird durch das beschriebene
Trennverfahren aufgehoben.
[0032] Eine widerstandsfähige verschleißfeste
Schicht und damit ein langlebiger Meißel kann dadurch
erhalten werden, dass als verschleißfeste Schicht eine
Schicht aus einem Hartwerkstoff, insbesondere aus
Hartmetall, und/oder einer Eisenlegierung und/oder ei-
ner Nickellegierung und/oder einer Kobaltlegierung un-
d/oder einer Titanlegierung und/oder ausWolframkarbid
und/oder aus Titankarbid aufgebracht wird.
[0033] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispie-
les näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 in einer perspektivischen Seitenansicht
einen Meißel mit einem Meißelschaft
und einem Meißelkopf mit einer ver-
schleißfesten Schicht,

Figur 2 den in Figur 1 gezeigten Meißel in einer
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seitlichen, zum Teil als Schnitt ausgeführ-
ten Darstellung,

Figur 3 einen Ausschnitt des in Figur 2 gezeigten
Meißels,

Figur 4a‑4i in seitlicher Schnittdarstellung einen Aus-
schnitt des Meißelkopfs mit unterschied-
lichen Ausführungsformen der ver-
schleißfesten Schicht,

Figur 5 in einer weiteren seitlichen Schnittdar-
stellung einen Ausschnitt des Meißel-
kopfs mit einem Hilfswerkzeug,

Figur 6 in einer weiteren seitlichen Schnittdar-
stellung einen Ausschnitt eines Meißel-
kopfes in einer zu seiner Endabmessung
in Richtung zum Schneidelement verlän-
gerten Größe,

Figur 7 in einer seitlichen Schnittdarstellung ei-
nen Ausschnitt einer in axialer Richtung
überstehenden verschleißfesten Schicht,

Figur 8 in einer seitlichen Schnittdarstellung ei-
nen Ausschnitt eines Meißelkopfes in ei-
ner weiteren Ausführung einer in axialer
Richtung überstehenden verschleißfes-
ten Schicht und

Figur 9 in einer seitlichen Schnittdarstellung ei-
nen Ausschnitt des Meißelkopfs mit ei-
nem Hilfswerkzeug,

[0034] Figur 1 zeigt in einer perspektivischen Seiten-
ansicht einen Meißel 10 mit einem Meißelschaft 50 und
einem Meißelkopf 40 mit einer verschleißfesten Schicht
30. Der Meißel 10 ist als Rundschaftmeißel ausgebildet.
Dem Meißelkopf 13 ist ein Schneidelement 20, beste-
hend aus einem Hartwerkstoff, beispielsweise aus Hart-
metall, zugeordnet. Dieses ist mit einem sich konisch
zum Schneidelement 20 hin verjüngenden Basisteil 41
des Meißelkopfes 13, im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel durch Löten, verbunden. In einem dem Schneid-
element 20 zugewandten Bereich ist das Basisteil 41
umlaufend zum Schneidelement 20 mit der verschleiß-
festen Schicht 30 beschichtet. Die verschleißfeste
Schicht 30 besteht aus einemHartwerkstoff und ist durch
ein Schweißverfahren auf das Basisteil aufgetragen. In
dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die verschleiß-
feste Schicht 30 aus Hartmetall gebildet. Sie kann auch
aus einer Eisenlegierung, einer Nickellegierung, einer
Kobaltlegierung, einer Titanlegierung, aus Wolframkar-
bid oder aus Titankarbid hergestellt sein.
[0035] Ausgehend vondemBasisteil 41weitet sich der
Meißelkopf 40 über einen Übergangsbereich 41.2 zu
einem Bund 41.3 mit konstantem Außendurchmesser

auf. Der Bund geht in den Meißelschaft 50 über. Um
den Meißelschaft 50 ist eine Befestigungshülse 51 an-
geordnet. Die Befestigungshülse 51 ist als Spannhülse
ausgebildet, die aus einem federelastischen Material,
beispielsweise Stahlblech, gebildet ist. Wie in Figur 2
dargestellt, weist sie einen Längsschlitz auf, der von
Hülsenrändern begrenzt ist. Auf Grund des Längsschlit-
zes kann der Befestigungshülsendurchmesser variiert
werden, wobei sich die Hülsenränder aufeinander zu
bewegen (geringerDurchmesser) oder voneinanderwei-
ter beabstandet sind (großer Hülsendurchmesser). Auf
diese Weise lassen sich unterschiedliche Spannzustän-
de erreichen. Auf die Befestigungshülse ist ein als Ver-
schleißschutzscheibe ausgebildetes Stützelement 52
aufgezogen. Dieses Stützelement 52 weist einen kreis-
runden Querschnitt auf und ist von einer Bohrung durch-
drungen. Dabei ist die Bohrung so bemessen, dass die
Befestigungshülse gegenüber ihrem entspannten Zu-
stand in einem Vorspannzustand mit verringertem Au-
ßendurchmesser gehalten ist. Der so erzeugte Außen-
durchmesser ist derart gewählt, dass die Befestigungs-
hülse 51mit geringem oder keinem Kraftaufwand in eine
Meißelaufnahme eines nicht dargestelltenMeißelhalters
eingeschoben werden kann. Die Einschiebbewegung
wird mittels des Stützelementes 52 begrenzt. Beim wei-
teren Einsetzen des Meißelschaftes 50 in die Bohrung
wird das Stützelement 52 in einen nicht von der Befesti-
gungshülse 51 umfassten Bereich des Meißelschaftes
50 bewegt. Dann springt die Befestigungshülse 51 radial
auf und verspannt sich in derBohrungdesMeißelhalters.
Auf diese Weise ist der Meißel 10 axial unverlierbar,
jedoch in Umfangsrichtung frei drehbar gehalten. Wie
Figur 1 weiter zeigt, bildet das Stützelement 52 zum
Meißelkopf 40 hin ausgerichtet eine von einem Rand
52.2 umfasste Stützfläche 52.1 zur Auflage des Bundes
41.3 des Meißelkopfes 40 aus. Der Rand 52.2 ist von
Randausnehmungen 52.3 durchbrochen.
[0036] Das Schneidelement 20 weist, ausgehend von
einer vorderen Schneidspitze 21, eine konvex geformte
Schneidenfläche 22 auf, die in einen radial mit der ver-
schleißfesten Schicht 30 abschließenden Sockel 23
übergeht.
[0037] Zum Einsatz wird der Meißel 10 um seine in
Figur 2 gezeigteMittellängsachseM drehbar gelagert an
einem Meißelhalter an einem sich drehenden Walzen-
träger montiert. Durch die Rotation des Walzenträgers
dringt das Schneidelement 20 in das abzutragende Ma-
terial, beispielsweise Asphalt oder Erdreich, ein und zer-
kleinert dieses. Das Abraummaterial gleitet an demMei-
ßelkopf 40 vorbei und wird dabei durch das Basisteil 41
mit der umlaufenden, verschleißfesten Schicht 30 und
den Übergangsbereich 41.2 nach außen abgeleitet. Ein
Meißelträger, in dem der Meißel 10 gehalten ist, wird so
bestmöglich vor Abrieb durch das Abraummaterial
geschützt.
[0038] Die mechanische Belastung des Meißelkopfes
40 ist im Bereich des Schneidelements 20 am größten.
Daher ist das Schneidelement 20 aus einem Hartstoff
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gefertigt, wodurch sich eine lange Standzeit desMeißels
10 ergibt. Um insbesondere die Standzeit des Basisteils
in seinemmechanisch stark belasteten, an das Schneid-
element20angrenzendenBereich zuerhöhen ist dort die
verschleißfeste Schicht 20 aufgebracht.
[0039] Figur 2 zeigt den in Figur 1 gezeigtenMeißel 10
in einer seitlichen, zum Teil als Schnitt ausgeführten
Darstellung. Der Schnitt legt einen Teil des Basisteils
41 des Meißelkopfes 40 offen. Wie dort zu sehen ist,
ist an dem, dem Schneidelement 20 zugewandten Ende
des Basisteils 41 eine Ausnehmung 44 in dem Basisteil
41 vorgesehen. Die Ausnehmung 44 hat eine zylindri-
sche Kontur und ist axial entlang der Mittellängsachse M
des Meißels 10 ausgerichtet. Das Schneidelement 20
bildet gegenüber der Schneidspitze 21 einen ebenfalls
zylindrisch ausgeführten Befestigungsabschnitt 24 aus,
der in der Ausnehmung 44 des Basisteils gehalten ist.
Das Schneidelement 20 ist mit dem Basisteil 41 verlötet
und somit sicher und belastbar mit dem Basisteil 41
verbunden.
[0040] Die verschleißfeste Schicht 30 umfasst denBe-
reich der Ausnehmung 44. Ein vergleichsweise dünn-
wandigerSteg45desBasisteils 41, der dieAusnehmung
44 einfasst, ist dadurch vor abrasivem Verschleiß ge-
schützt. Dadurch wird vermieden, dass der Steg 45 vor-
zeitig durch vorbeigleitendes Abraummaterial abgerie-
ben wird, was zum Verlust des Schneidelements 20 und
damit zum vorzeitigen Ausfall des gesamten Meißels 10
führen würde.
[0041] Figur 3 zeigt einen Ausschnitt des in Figur 2
gezeigten Meißels 10 im Bereich des Schneidelements
20. Wie in der vergrößerten Darstellung zu erkennen ist,
ist umlaufend zu demBasisteil 41 in einemdemSchneid-
element 20 zugewandten Bereich eine Eintiefung 42
vorgesehen, in welche die verschleißfeste Schicht 30
eingebracht ist. Eine äußere Oberfläche 33 der ver-
schleißfesten Schicht 30 schließt dadurch mit dem So-
ckel 23 undmit der neben der Eintiefung 42 verlaufenden
Oberfläche des Basisteils 41 ab. Eine innere Oberfläche
32 der verschleißfesten Schicht 30 bildet eine feste Ver-
bindung zu einer Außenfläche 41.1 desBasisteils 41, auf
der sie aufgebracht ist. Eine dem Schneidelement 20
zugewandte Stirnfläche 31 der verschleißfesten Schicht
30 ist von einer radial ausgerichteten Auflagefläche 25
des Schneidelements 20, welche den Sockel 23 zum
Basisteil 41 hin abschließt, abgedeckt. Der Steg 45
des Basisteils 41 ist zum Schneidelement 20 hin durch
eine Gegenfläche 43 abgeschlossen. Die Gegenfläche
43 und dieStirnfläche 31 der verschleißfestenSchicht 30
bildeneinedurchgängige, ebeneFläche.Diese ist in dem
gezeigten Ausführungsbeispiel radial angeordnet und
wird von der Auflagefläche 25 des Schneidelements
20 überdeckt.
[0042] Die Auflagefläche 25 des Schneidelements 20
geht über einen abgerundet ausgeführten Anschlussbe-
reich 28 in den Befestigungsabschnitt 24 über. Die Run-
dung des Anschlussbereichs 28 liegt gegenüber einer
Rundungsfläche 43.1 des Basisteils 41, über welche die

Gegenfläche 43 in eine Innenfläche 44.1 der Ausneh-
mung 44 übergeleitet ist. Der Innenfläche 44.1 der Aus-
nehmung 44 gegenüberliegend ist eine äußere Fläche
26 des Befestigungsabschnitts 24 angeordnet. Eine den
Befestigungsabschnitt 24 abschließende Endfläche 27
liegt beabstandet gegenüber einer Bodenfläche 44.2 der
Ausnehmung 44 des Basisteils 41.
[0043] ZwischenderStirnseite31der verschleißfesten
Schicht 30 und der Gegenfläche 43 des Basisteils 41 auf
der einen Seite und der Auflagefläche 25 des Schneide-
lements 20 auf der gegenüberliegenden Seite ist eine
erste Lötfuge 11.1 ausgebildet. Eine zwischender Innen-
fläche 44.1 der Ausnehmung 44 und der äußeren Fläche
26 des Befestigungsabschnitts 24 des Schneidelements
20 angeordnete zweite Lötfuge 11.2 schließt sich durch-
gängig an die erste Lötfuge 11.1 an. Im Anschluss an die
zweite Lötfuge 11.2 ist zwischen der Bodenfläche 44.2
der Ausnehmung 44 und der Endfläche 27 des Befesti-
gungsabschnitts 24 eine dritte Lötfuge 11.3 ausgebildet.
[0044] Die von der Stirnfläche 31 und derGegenfläche
43 gebildete Fläche ist durchgängig und eben. Dadurch
wird zwischen dieser Fläche und der gegenüberliegen-
den Auflagefläche 25 eine erste Lötfuge 11.1 mit einer
gleichmäßigen Dicke erhalten. Eine gleichmäßige Dicke
der Lötfugen 11.1, 11.2, 11.3 ist Voraussetzung für eine
stabile und belastbare Lötverbindung. Die aus der Stirn-
fläche 31 und der Gegenfläche 43 gebildete, ebene
Fläche kann durch einen trennenden oder spanenden
Fertigungsschritt oder durch einen Formprozess wäh-
rend des Aufbringens der verschleißfesten Schicht 30
hergestelltwerden,wiedies zudenFiguren5und6näher
erläutert ist. Vorteilhaft hierbei ist, dass die Gegenfläche
43 und die Stirnfläche 31 den vorderen Abschluss des
Basisteils 41 bilden, so dass beispielsweise spanende
Fertigungsverfahren nach dem Aufbringen der ver-
schleißfesten Schicht 30 und vor dem Auflöten des
Schneidelements flächig über dem vorderen Abschluss
des Basisteils 41 angewendet werden können.
[0045] Durch die ausgebildeten Lötfugen 11.1, 11.2,
11.3 ist dasSchneidelement 20 sicher in demBasisteil 41
des Meißelkopfes 40 gehalten. Durch die Ausführung
des Schneidelements 20 mit einem in der Ausnehmung
44 des Basisteils 41 gehaltenen Befestigungsabschnit-
tes 24 können dünnwandige Bereiche des vergleichs-
weise spröden Schneidelements 20 vermieden werden.
Weiterhin werden durch den abgerundeten Übergang
von der Auflagefläche 25 zu der äußeren Fläche 26
des Befestigungsabschnitts 24 Spannungsspitzen ver-
mieden. Beide Maßnahmen verringern maßgeblich die
Bruchgefahr für die Schneidspitze 20.
[0046] Die verschleißfeste Schicht 30 ist in die Ein-
tiefung 42 eingebracht. Dadurch werden überstehende
Kanten beim Übergang der verschleißfesten Schicht 30
zu dem Sockel 23 und zu der Außenfläche 41.1 des
Basisteils 41 außerhalb der Eintiefung 42 vermieden,
wodurch sowohl der abrasive Verschleiß desMeißelkop-
fes 40 als auch der Energieverbrauch während des Ein-
satzes desMeißels 10 verringert wird. Die Stirnfläche 31
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der verschleißfesten Schicht 30 ist von dem Schneid-
element 20 und der mit Lot gefüllten ersten Lötfuge 11.1
überdeckt. Dadurch wird vermieden, dass Abraummate-
rial zwischen die Außenfläche 41.1 desBasisteils 41 und
die innereOberfläche 32 der verschleißfestenSchicht 30
gelangt und diese absprengt.
[0047] Zwischen dem Sockel 23 und der äußeren
Oberfläche 33 der verschleißfesten Schicht 30 ist ein
Innenwinkel ausgebildet, in dessen Scheitelpunkt die
erste Lötfuge 11.1 endet. Die erste Lötfuge 11.1 mit
dem vergleichsweise weichen Lotmaterial ist somit ge-
genüber dem sich ausbildenden Hauptstrom des vorbei-
gleitenden Abraummaterials zurückgesetzt angeordnet
und dadurch zusätzlich vor Verschleiß geschützt.
[0048] DieFiguren 4abis 4i zeigen in seitlicherSchnitt-
darstellung einen Ausschnitt des Meißelkopfs 40 mit
unterschiedlichen Ausführungsformen der verschleiß-
festen Schicht 30.
[0049] In der Ausführung gemäß Figur 4a verläuft die
Außenfläche 41.1 des Basisteils 41 im Bereich des Ste-
ges 45 zunächst zylindrisch und geht dann in einen sich
konisch aufweitenden Bereich über. Die äußere Ober-
fläche 33 der verschleißfesten Schicht 30 verläuft durch-
gängig konisch.DurchdieseAusgestaltungwirderreicht,
dass der Steg 45 eine gleichmäßige Dicke mit einer
durchgängig vergleichsweise hohen Materialstärke auf-
weist. Dadurch können hohe, über das Schneidelement
20 einwirkende Querkräfte sicher abgefangen werden.
Durch die ausgebildete breite Gegenfläche 43 ergeben
sich ein sicherer Sitz des Schneidelements 20 auf dem
Basisteil 41 sowie eine großflächige Lötverbindung zwi-
schenderAuflagefläche25desSchneidelements 20und
der Gegenfläche 43.
[0050] Gemäß Figur 4b weist die verschleißfeste
Schicht 30 in ihrem dem Schneidelement 20 zugewand-
ten Bereich ihre größte Schichtdicke auf, welche sich zu
ihrem gegenüberliegenden Ende kontinuierlich verrin-
gert. DiemechanischeBelastung und damit der abrasive
Verschleiß der verschleißfesten Schicht 30 ist im unmit-
telbaren Anschluss an das Schneidelement 20 am größ-
ten und nimmt in Richtung zum Bund 41.3 des Meißel-
kopfes 40 ab. Durch die gezeigte Verteilung der Schicht-
dicke wird eine geleichmäßige Standzeit der verschleiß-
festen Schicht 30 über ihre gesamte Ausdehnung er-
reicht. Durch die Anpassung der Schichtdicke in Rich-
tung zum Bund 41.3 hin wird der Materialverbrauch bei
der Herstellung der verschleißfesten Schicht 30 unter
Berücksichtigung der erwarteten mechanischen Belas-
tung der verschleißfesten Schicht 30 in den verschiede-
nen Bereichen entlang des Meißelkopfes 40 optimiert.
[0051] Entsprechend Figur 4c weist die verschleißfes-
te Schicht 30 in ihrem dem Schneidelement 20 zuge-
wandtenBereich ihre geringste Schichtdicke auf, welche
sich zu ihrem gegenüberliegenden Ende kontinuierlich
vergrößert. Auch dadurch wird ein Steg 45 mit einer
gleichmäßigen, vergleichsweise großen Materialdicke
mit den bereits zu Figur 4a genannten Vorteilen erreicht.
Die Außenfläche 41.1 des Basisteils 41 kann im Bereich

der Eintiefung 42 zylindrisch mit einem gleichmäßigen
Abstand zur Mittellängsachse M des Meißels 10 und
damit einfach herstellbar ausgeführt sein, während die
konische Außenkontur des Meißelkopfes 40 erhalten
bleibt.
[0052] Figur 4d zeigt eine Ausführungsvariante, bei
der die äußere Oberfläche 33 der verschleißfesten
Schicht 30 konvex geformt ist. Durch diese Formgebung
wird zwischen dem Schneidelement 20 und der ver-
schleißfesten Schicht 30 sowie zwischen der verschleiß-
festenSchicht 30 und der an die Eintiefung 42 anschließ-
enden Außenfläche 41.1 des Basisteils 41 jeweils ein
Übergang ohne hervorstehende Kanten, welche zu ei-
nem verstärkten Abrieb führen, erreicht. Gleichzeitig er-
hält die verschleißfeste Schicht 30 eine hohe Material-
stärke, wodurch hohe Standzeiten des Meißelkopfes 40
und damit des Meißels 10 erreichbar sind. Die äußere
Oberfläche 33 der verschleißbaren Schicht 30 ist in etwa
gleich dem Oberflächenverlauf der Schneidenfläche 22
des Schneidelements 20 ausgerichtet, so dass sich ein
gleichmäßigerMaterialflussdesAbraummaterials ergibt.
Der Innenwinkel zwischen demSockel 23 und der äuße-
renOberfläche 22 läuft vergleichsweise spitz zu, so dass
die erste Lötfuge 11.1 deutlich gegenüber dem Haupt-
Materialfluss des Abraummaterials zurückgesetzt ange-
ordnet und damit geschützt ist. Ebenfalls bildet sich ein
Innenwinkel im Übergang der äußeren Oberfläche 33 in
die Außenfläche 41.1 seitlich der Eintiefung 42 aus, so
dass auch dieser Verbindungsbereich zwischen dem
Material der verschleißfesten Schicht 30 und demMate-
rial des Basisteils 41 gegenüber dem Materialfluss des
Abraummaterials zurückgesetzt und damit geschützt an-
geordnet ist.
[0053] Figur4ezeigt eineAusführungsform,bei derdie
äußere Oberfläche 33 der verschleißfesten Schicht ko-
nisch verlaufend ausgeführt ist. Die Außenfläche 41.1
des Basisteils 41 ist im Bereich der Eintiefung 42 konkav
ausgeführt, so dass die innere Oberfläche 32 der ver-
schleißfesten Schicht 30 konvex geformt ist. Dadurch
wird eine große Schichtdicke der verschleißfesten
Schicht 30 mit einer entsprechend langen Standzeit er-
reicht. Der Steg 45 mit der ausgebildeten Gegenfläche
43 ist entsprechend dickwandig bzw. großflächigmit den
damit verbundenen, bereits zu Figur 1 beschriebenen
Vorteilenausgeführt.Die konischeäußereOberfläche33
ergibt kantenfreie Übergänge an den Ränder der ver-
schleißfestenSchicht 30 und damit den bereits beschrie-
benen reduzierten Abrieb und Energieverbrauch.
[0054] Gemäß Figur 4f sind sowohl die innere Ober-
fläche 32 wie auch die äußere Oberfläche 33 der ver-
schleißfesten Schicht 30 konvex ausgebildet. Dadurch
können die Vorteile der in Figur 4d gezeigten Ausfüh-
rungsvariante einer konvexen äußeren Oberfläche 33
mit den zu Figur 4e ausgeführten Vorteilen einer konve-
xen inneren Oberfläche 32 kombiniert werden.
[0055] BeiderAusführungsvariantegemäßFigur4g ist
die Außenfläche 41.1 des Basisteils 41 im Bereich des
Steges 45 zylindrisch und im Anschluss an den Steg 45
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konisch ausgeführt. Die äußere Oberfläche 33 der ver-
schleißfestenSchicht 33 folgt dieser Formgebung,wobei
der konische Bereich der äußeren Oberfläche 33 steiler
verläuft als der konische Bereich der Außenfläche 41.1.
Die Schichtstärke der verschleißfesten Schicht 30 ist in
dem Bereich des Steges 45 und damit der höchsten
mechanischen Belastung des Basisteils 41 am größten
gewählt und nimmt innerhalb der konischenBereiche ab.
Durch die im Bereich des Steges 45 zylindrisch ausge-
führte äußere Oberfläche 33 der verschleißfesten
Schicht 30 ist diese gegenüber dem durch die Formge-
bung des Schneidelements 20 vorgegebene Haupt-
Fließrichtung des Abraummaterials zurückgesetzt, so
dass der Abrieb in diesem Bereich gegenüber einer
konischen oder konkaven Ausführung der äußeren
Oberfläche 33 reduziert wird. Dadurch und durch die
vorliegende hohe Schichtdicke der verschleißfesten
Schicht 30 ist der vergleichsweise dünnwandige Steg
bestmöglich vor Verschleiß geschützt.
[0056] Eine vergleichbareWirkung zeigt die in Figur 4h
gezeigte Ausführung der verschleißfesten Schicht 30mit
einer konkaven äußeren Oberfläche 33 und einer ko-
nisch verlaufenden inneren Oberfläche 32. Auch hier
wird eine große Schichtstärke im Bereich des Steges
45 und damit in der stark belasteten, unmittelbaren Um-
gebung des Schneidelements 20 erreicht. Die äußere
Oberfläche 33 verläuft im Bereich des Steges 45 im
Rahmen der Abweichung durch die konkave Formge-
bung in etwa in Richtung der Oberfläche des Sockels 23.
Dadurch bietet dieser Bereich dem vorbeigleitenden Ab-
raummaterial nur eine geringe Angriffsfläche, wodurch
der Abrieb im Bereich des vergleichsweise dünnwan-
digen Stegs gering gehalten wird. Im weiterführenden
konkaven Verlauf der äußeren Oberfläche 33 wird das
Abraummaterial vom Meißel 10 weg nach außen abge-
leitet und dadurch der nicht beschichtete Bereich des
Meißelkopfes 40 geschützt. Durch die konische Form-
gebung der beschichteten Außenfläche 41.1 des Basis-
teils 41 steigt die Materialstärke des Stegs 45 zu seiner
Basis hin an, so dass auch hohe, über das Schneid-
element 20 eingetragene Querkräfte ohne Beschädi-
gung des Stegs 45 abgefangen werden können.
[0057] Figur 4i zeigt einen Ausschnitt des Meißelkop-
fes 40 mit einer verschleißfesten Schicht 30, deren äu-
ßere Oberfläche 33 abwechselnd konkave und konvexe
Bereich aufweist. In den konkaven Bereichen kann sich
Abraummaterial absetzen, so dass das außen vorbei-
gleitende Abraummaterial zumindest in den konkaven
Bereichen nicht in direktem Kontakt zu der äußeren
Oberfläche 33 der verschleißfesten Schicht 30 steht.
Durch diese einfache Maßnahme kann der Abrieb der
verschleißfesten Schicht 30 deutlich reduziert werden.
[0058] Figur 5 zeigt in einerweiteren seitlichenSchnitt-
darstellung einen Ausschnitt des Meißelkopfs 40 mit
einem Hilfswerkzeug 60. Der Meißelkopf 40 liegt dabei
noch als Halbzeug ohne das aufgelötete Schneidele-
ment 20 vor. Figur 5 zeigt eine Möglichkeit zur Beschich-
tung des Basisteils 41 des Meißelkopfes 40 mit der ver-

schleißfesten Schicht 30, so dass sich eine durchgängi-
ge, ebene Fläche zwischen der Stirnseite 31 der ver-
schleißfesten Schicht 30 und der Gegenfläche 43 des
Basisteils 41 ausbildet.
[0059] Gezeigt ist ein Meißelkopf 40 mit einer ver-
schleißfestenSchicht 30, die eine gleichmäßige Schicht-
dicke aufweist. Das Verfahren lässt sich jedoch für jede
andere Ausführung der verschleißfesten Schicht 30, wie
sie beispielhaft in den Figuren 4a bis 4i gezeigt sind,
anwenden.
[0060] Das Hilfswerkzeug 60 ist aus einer Basis 61
gebildet, in deren Zentrum ein axial ausgerichteter Posi-
tionierzapfen 63 angeordnet ist. Der Durchmesser der
Basis 61 ist so gewählt, dass sie radial über die ver-
schleißfeste Schicht 30 übersteht. Der Positionierzapfen
63 ist derart ausgeführt, dass er mit geringem seitlichem
Spiel in die Ausnehmung 44 des Meißelkopfes 40 ein-
geführt werden kann. Er endet beabstandet durch einen
Spalt 44.3 vor dem Abschluss der Ausnehmung 44. Das
Hilfswerkzeug 60 ist im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel aus einem Metall, vorzugsweise aus Kupfer, her-
gestellt.
[0061] Vor dem Aufbringen der verschleißfesten
Schicht 30 wird das Hilfswerkzeug 60 derart mit seinem
Positionierzapfen 63 in der Ausnehmung 44 festgelegt,
dass es mit einer um den Positionierzapfen 63 verlauf-
enden formgebenden Anlagefläche 62 auf der Gegen-
fläche 43 des Basisteils 41 aufliegt. Anschließend wird
die verschleißfeste Schicht 30 in die Eintiefung 42 ein-
gebracht. Die verschleißfeste Schicht 30 wird dazu mit-
tels eines Schweißverfahrens derart aufgetragen, dass
sie an der Anlagefläche 62 der Basis 61 anliegt. Damit
bildet sich eine Stirnfläche 31 der verschleißfesten
Schicht 30 aus, die eben und durchgängig in die Gegen-
fläche 43 des Basisteils 41 übergeht. Nach dem Be-
schichtungsvorgang wird das Hilfswerkezeug 60 ent-
fernt.
[0062] Durch eine entsprechende Strukturierung der
formgebenden Fläche 63 kann die Stirnseite 31 der ver-
schleißfesten Schicht 30 glatt oder mit einer vorgege-
benen Rauigkeit oder mit einer sonstigen Struktur, bei-
spielsweise mit Rillen, versehen werden. Vorteilhaft wird
hierbei eine Rauigkeit in einemBereich vonRz= 4µmbis
280µm oder Rillentiefen in einem Bereich von 2µm bis
500µm vorgesehen. Die Oberflächenstruktur der Stirn-
seite 31 kann somit für einen guten Fluss des Lötmittels
optimiert werden.
[0063] Figur 6 zeigt in einerweiteren seitlichenSchnitt-
darstellung einen Ausschnitt eines Meißelkopfes 40 in
einer zu seiner Endabmessung in Richtung zum
Schneidelement 20 verlängerten Größe. Auch hierbei
handelt es sich um ein Halbzeug, bei dem das Schneid-
element 20 noch nicht aufgebracht ist. Die spätere End-
abmessung des Basisteils 41 ist durch eine Trennlinie T
markiert. Das Basisteil 41 ist um die Länge eines Über-
standes 12 verlängert. Die Eintiefung 42 des Basisteils
41 setzt sich an dem Überstand 12 fort. Auch die axiale
Ausnehmung 44 ist in dem Basisteil 41 und dem Über-
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stand 12 eingebracht. Der Überstand 12 endet in einer
radial ausgerichteten Abschlussfläche 13.
[0064] Gezeigt ist ein Meißelkopf 40 mit einer ver-
schleißfestenSchicht 30, die eine gleichmäßige Schicht-
dicke aufweist. Das Verfahren lässt sich jedoch für jede
andere Ausführung der verschleißfesten Schicht 30, wie
sie beispielhaft in den Figuren 4a bis 4i gezeigt sind,
anwenden.
[0065] Die verschleißfeste Schicht 30 ist durch ein
Schweißverfahren in die Eintiefung 42 des verlängerten
Meißelkopfs 40 eingebracht. Die Darstellung zeigt sche-
matisch die durch das Schweißverfahren bedingte, raue
äußere Oberfläche 33 der verschleißfesten Schicht 30.
[0066] Ebenfalls fertigungsbedingt endet die ver-
schleißfeste Schicht 30 nicht bündig und ebenflächig
mit der vorderen Abschlussfläche 13 des Überstandes
12. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel bildet die ver-
schleißfeste Schicht 30 gegenüber der Abschlussfläche
13 auf einer Seite des Überstandes 12 einen vorstehen-
den Wulst 34 und auf der gegenüberliegenden Seite
einen zurückgesetztenWulst aus. Beides ist für die Aus-
bildungeinerbelastbarenLötverbindungmit einergleich-
mäßigen Lötfuge 11.1, 11.2, 11.2 zu einer geradlinig
verlaufenden Oberfläche, wie diese durch die Auflage-
fläche 25 des Schneidelements 20 gegeben ist, unge-
eignet.
[0067] Zur Ausbildung der geforderten ebenen Fläche
zwischen der Gegenfläche 43 des Basisteils 41 und der
Stirnfläche 31 der verschleißfesten Schicht 30 wird der
Überstand 12 entlang der Trennlinie T von dem Basisteil
41 getrennt. Dies kann durch ein Trennverfahren, bei-
spielsweise durch Sägen, oder ein spanendes Ferti-
gungsverfahren, wie beispielsweise Fräsen, erfolgen.
Auch kann die Trennfläche in einem nachfolgenden Be-
arbeitungsschritt weiter bearbeitet werden. So kann eine
definierte Rauigkeit der Trennfläche hergestellt werden
oder es können Rillen oder sonstige Strukturen in die
Trennfläche eingearbeitet werden, welche das Fließver-
halten eines zum Auflöten des Schneidelements 20 ver-
wendetenLotes verbessern.DieRauigkeit kanndazuein
einemBereich zwischenRZ= 4µmbis 280µmeingestellt
werden oder es können Rillen mit einer Rillentiefe in
einem Bereich zwischen 2µm und 500µm eingebracht
werden.
[0068] Sowohl nachdemzuFigur 5wie auch zuFigur 6
beschriebenen Herstellungsverfahren wird eine aus der
Gegenfläche 43 und der Stirnfläche 31 gebildete, durch-
gängige und ebenen Fläche erhalten, gegenüber der die
Auflagefläche 25 des Schneidelements 20 positioniert
und verlötet werden kann. Es bildet sich eine gleichmä-
ßige und damit belastbare erste Lötfuge 11.1 aus, wie
dies in den Figuren 1 bis 4 gezeigt ist.
[0069] Figur 7 zeigt in einer seitlichen Schnittdarstel-
lung einen Ausschnitt einer in axialer Richtung überste-
henden verschleißfesten Schicht 30.
[0070] Das Schneidelement 20 ist aus der Schneid-
spitze 21, der im gezeigten Ausführungsbeispiel konkav
geformten Schneidenfläche 22 und dem Sockel 23 ge-

bildet. Der Sockel 23 bildet eine zum Basisteil 41 des
Meißelkopfes 40 hin ausgerichtete, durchgängige und
ebene Auflagefläche 25 aus.
[0071] Die verschleißfeste Schicht 30 ist in die umlau-
fend zum Basisteil 41 angeordnete Ausnehmung 44 ein-
gebracht. Dabei schließt ein radial innen liegender Teil
der verschleißfestenSchicht zumSchneidelement 20hin
mit der Gegenfläche 43 des Basisteils 41 ab und bildet
dort die Stirnfläche31.DasSchneidelement 20 liegt über
eine Lötverbindung mit seiner Auflagefläche 25 auf der
Gegenfläche 43 und der Stirnfläche 31 auf. Es überdeckt
dabei eine entlang der Mittellängsachse M des Meißel-
kopfes 40 in die Gegenfläche 43 eingebrachte Zentrierk-
erbe 43.2.
[0072] Seitlich der Stirnfläche 31 steht die verschleiß-
festeSchicht 30 inaxialerRichtungüberdieGegenfläche
43 und die Stirnfläche 31 über. Sie bildet dadurch einen
Zentrierbund 36 aus, welcher den Sockel 23 des Schnei-
delements 20 in seinem dem Basisteil 41 zugewandten
Bereichumschließt.Die verschleißfesteSchicht 30deckt
somit einenandieAuflagefläche25angrenzendenOber-
flächenabschnitt 29 des Schneidelements 20 ab. Zwi-
schen dem Oberflächenabschnitt 29 und dem Zentrier-
bund 36 ist eine vierte Lötfuge 11.4 ausgebildet.
[0073] Die verschleißfeste Schicht 30 bildet, zusam-
men mit der Gegenfläche 43 des Basisteils 41, eine
napfförmige Aufnahme 46 aus, in die das Schneidele-
ment 20 mit seinem Sockel 23 eingelötet ist. Durch die
napfförmige Aufnahme 46 wird das Schneidelement 20
beim Lötprozess korrekt ausgerichtet und in seiner Posi-
tion gehalten. Zwischen der Gegenfläche 43, der Stirn-
fläche 31 und dem Zentrierbund 36 auf der einen Seite
und dem Schneidelement 20 auf der anderen Seite ist
eineLötverbindungausgebildet.DasSchneidelement20
ist somit sichermit demBasisteil 41 desMeißelkopfes 40
verbunden. Der zwischen der Auflagefläche 25 und der
Gegenfläche 43 bzw. der Stirnfläche 31 ausgebildete
Abschnitt der Lötverbindung ist durch den umlaufenden
Zentrierbund 36 der verschleißfesten Schicht 30 ge-
schützt angeordnet. Dadurch ergibt sich ein dauerhafter,
vor Verschleiß geschützter Verbund zwischen der
Schneidspitze 20 und dem Basisteil 41.
[0074] Figur 8 zeigt in einer seitlichen Schnittdarstel-
lung einen Ausschnitt eines Meißelkopfes 40 in einer
weiteren Ausführung einer in axialer Richtung überste-
henden verschleißfesten Schicht 30.
[0075] Das Schneidelement 20 entspricht im Wesent-
lichen dem in Figur 7 dargestellten Schneidelement 20,
wobei an den Sockel 23 auf der dem Basisteil 41 des
Meißelkopfes40zugewandtenBereicheinSockelansatz
23.1 angeformt ist. Der Sockelansatz 23.1 weist einen
sich zum Basisteil 41 hin kegelförmig verjüngenden
Querschnitt auf.
[0076] Der Zentrierbund 36 der verschleißfesten
Schicht 30 folgt dem konisch verlaufenden Oberflächen-
abschnitt 29 des Sockels 23, der im Bereich des Socke-
lansatzes 23.1 angeordnet ist. Der Sockelansatz 23.1 ist
somit als der demBasisteil 41 zugewandte Abschnitt des
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Schneidelements 20vonder verschleißfestenSchicht 30
abgedeckt.
[0077] Auch hier bilden der Sockelansatz 23.1 und die
Gegenfläche 43 des Basisteils eine napfförmige Aufnah-
me 46 aus, in die das Schneidelement 20 eingelötet ist.
Der zwischen der Auflagefläche 25 und der Gegenfläche
ausgebildete Lötfugenbereich ist somit umlaufend von
der verschleißfesten Schicht 30 umgeben und dadurch
geschützt. Durch die vierte Lötfuge 11.4 ist die ausge-
bildete Lötfläche zwischen dem Basisteil 41 und der
Schneidspitze 20 vergrößert, so dass eine feste Verbin-
dung zwischen der Schneidspitze 20 und dem Basisteil
41 ausgebildet ist.
[0078] Figur 9 zeigt in einer seitlichen Schnittdarstel-
lung einen Ausschnitt des Meißelkopfs 40 mit einem
Hilfswerkzeug 60.
[0079] Das Basisteil 41 und die verschleißfeste
Schicht 30 desMeißelkopfes 40 zeigen dabei die gleiche
Formwie bereits zuFigur 7, dort jedochmit eingesetztem
Schneidelement 20, beschrieben.
[0080] DasHilfswerkzeug 60 ist aus einer Basis 61, an
die ein Ansatz 64 angeformt ist, gebildet. Das Hilfswerk-
zeug 60 ist um die Mittellängsachse M rotationssymmet-
risch aufgebaut. Der Ansatz 64 weist einen kleineren
Durchmesser als die Basis 61 auf. Der Ansatz 64 liegt
mit seiner Anlagefläche 62 an der Gegenfläche 43 des
Basisteils 41 sowie an der Stirnfläche 31 der verschleiß-
festen Schicht 31 an. In der Mitte der Anlagefläche 62 ist
einZentrierdorn64.1angeformt,welcher in dieZentrierk-
erbe 43.2 des Basisteils 41 eingreift.
[0081] Das Hilfswerkzeug 60 wird vor dem Aufbringen
der verschleißfesten Schicht 30 mit seiner Anlagefläche
62 auf die Gegenfläche 43 des Basisteils 41 aufgelegt.
Dabei greift der Zentrierdorn 64.1 in die Zentrierkerbe
43.2 ein, so dass das Hilfswerkzeug 60 gegenüber dem
Basisteil 41 ausgerichtet. Anschließend wird die ver-
schleißfeste Schicht 30, vorzugsweise durch Schwei-
ßen, aufgetragen. Die verschleißfeste Schicht 30 wird
dabei derart aufgetragen, dass sie die Ausnehmung 44
ausfüllt. Auf der Seite des Hilfswerkzeugs 60 wird die
verschleißfeste Schicht 30 bis an die über die Gegen-
fläche 43 des Basisteils 41 überstehende Fläche der
Anlagefläche 62 des Hilfswerkzeugs 60 sowie auf die
äußere Oberfläche des Ansatzes 64 des Hilfswerkzeugs
60 aufgetragen. Es bilden sich somit die Stirnfläche 31
und der Zentrierbund 36 aus, der über die Gegenfläche
43 und im vorliegenden Ausführungsbeispiel über die
Stirnfläche 31 der verschleißfesten Schicht 30 axial vor-
steht. Begrenzt wird der Zentrierbund 36 durch die Basis
61 des Hilfswerkzeugs 60.
[0082] Nach dem Beschichtungsprozess wird das
Hilfswerkzeug 60 entfernt. Zurück bleibt die stufig ge-
formte verschleißfeste Schicht 30 als Abdruck des Hilfs-
werkzeugs 60. In die sogebildete napfförmigeAufnahme
46 kann das Schneidelement 20 eingelötet werden, wie
dies in Figur 7 gezeigt ist.
[0083] Die Kontur des Hilfswerkzeugs 60 ist so aus-
gelegt, dass sie der Kontur des vorgesehenen Schnei-

delements 20 folgt. Zur Herstellung des in Figur 8 dar-
gestellten Meißels 10 kann beispielsweise ein Hilfswerk-
zeug 60 vorgesehen sein, dessen Ansatz 64 sich, aus-
gehend von der Basis 61, konisch verjüngt. Dadurchwird
ein Zentrierbund 36 entsprechend dem in Figur 8 ge-
zeigten erhalten, welcher der konischen Form des So-
ckelansatzes 23.1 des dort gezeigten Schneidelements
20 folgt.
[0084] Das in den Figuren 5 und 9 gezeigte Hilfswerk-
zeug ist vorzugsweise aus einemMaterial gefertigt, wel-
ches keinemetallurgischeVerbindung zu der verschleiß-
festen Schicht ausbildet. Das Hilfswerkzeug kann bei-
spielsweise aus Kupfer gefertigt sein.
[0085] Zur Herstellung der napfförmigen Aufnahme 46
kann nach einem alternativen Herstellungsverfahren
auch zunächst ein verlängertes Basisteil 41 beschichtet
und anschließend gekürzt werden, wie dies zu Figur 6
beschrieben ist. Anschließend kann die napfförmigeAuf-
nahme 46 durch einen nachfolgenden Bearbeitungs-
schritt, insbesondere durch Fräsen oder Bohren, in
das Basisteil 41 und die verschleißfeste Schicht 30 ein-
gebracht werden.

Patentansprüche

1. Meißel (10), insbesondere Rundschaftmeißel, mit
einem Meißelkopf (40) und einem Meißelschaft
(50), wobei der Meißelkopf (40) zumindest aus ei-
nem Basisteil (41) und einem mit dem Basisteil (41)
verbundenen Schneidelement (20) aus einem Hart-
werkstoff, insbesondere aus Hartmetall, gebildet ist,

wobei das Basisteil (41) im Anschluss an das
Schneidelement (20) auf seiner Außenfläche
(41.1) eine verschleißfeste Schicht (30) auf-
weist, die zumindest einen dem Schneidele-
ment (20) zugewandten Abschnitt der Außen-
fläche (41.1) des Basisteils (41) abdeckt,
wobei eine dem Schneidelement (20) zuge-
wandte Stirnfläche (31) der verschleißfesten
Schicht (30) von dem Schneidelement (20) ab-
gedeckt ist,
wobei dasBasisteil (41) eineaxial ausgerichtete
Ausnehmung (44) zur Aufnahme eines Befesti-
gungsabschnitts (24)desSchneidelements (20)
aufweist,
wobei das Basisteil (41) umlaufend zu der Aus-
nehmung (44) eine dem Schneidelement (20)
zugewandte Gegenfläche (43) aufweist
wobei die Gegenfläche (43) und die Stirnfläche
(31) der verschleißfesten Schicht (30) eine
durchgängige ebene Fläche bilden, oder dass
dieStirnfläche (31) der verschleißfestenSchicht
an die Gegenfläche (43) herangeführt ist und
wobei das Schneidelement (20) umlaufend zu
seinem Befestigungsabschnitt (24) eine Aufla-
gefläche (25) ausbildet,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Auflagefläche (25) die Gegenfläche
(43) und die Stirnfläche (31) zumindest be-
reichsweise überdeckt,
und dass zwischen der Auflagefläche (25) und
der durch die Gegenfläche (43) und die Stirn-
fläche (31) gebildete durchgängige Fläche eine
erste Lötfuge (11.1) ausgebildet ist,
und dass die verschleißfeste Schicht (30) in
axialer Ausrichtung zumindest den Abschnitt
desMeißelkopfes (40), in demdieAusnehmung
(44) eingebracht ist, umschließt.

2. Meißel (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die verschleißfeste Schicht (30) in einer Ein-
tiefung (42) des Basisteils (41) aufgenommen ist.

3. Meißel (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gegenfläche (43) und die Stirnfläche (31)
als in einem Arbeitsgang erstellte Trennflächen, ins-
besondere als Schnittflächen oder als geschliffene
Flächen oder als gefräste Flächen, ausgebildet sind
oderdassdieStirnfläche (31) alseinewährendeines
Aufbringprozesses, insbesondere während eines
Schweißprozesses, der verschleißfesten Schicht
(30) gebildete Abdruckfläche einer an der Gegen-
fläche (43) aufliegenden und radial über die Gegen-
fläche (43) überstehenden Basis (61) eines Hilfs-
werkzeugs (70) ausgebildet ist.

4. Meißel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gegenfläche (43) und/oder die Stirnfläche
(31) als glatte Flächen oder als Flächen mit einer
vorgegebenen Rauigkeit in einem Bereich von Rz=
4µm bis Rz= 280µm oder als Flächen mit eingeb-
rachten Rillen mit einer Rillentiefe in einem Bereich
von 2µm bis 500µm ausgeführt sind.

5. Meißel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen einer äußeren Fläche (26) des Be-
festigungsabschnitts (24) und einer Innenfläche
(44.1) der Ausnehmung (44) eine zweite Lötfuge
(11.2) ausgebildet ist und/oder dass zwischen einer
Endfläche (27) des Befestigungsabschnitts (24) und
einer Bodenfläche (44.2) der Ausnehmung (44) eine
dritte Lötfuge (11.3) ausgebildet ist.

6. Meißel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die verschleißfeste Schicht (30) eine gleich-
mäßige Schichtdicke aufweist oder dass die ver-
schleißfeste Schicht (30) eine variierende Schicht-
dicke aufweist.

7. Meißel (10) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Schichtdicke der verschleißfesten
Schicht (30), ausgehend von ihrer dem Schneidele-
ment (20) zugewandten Stirnfläche (31), in Richtung
zu ihrem demMeißelschaft (50) zugewandten Ende
hin verringert oder dass sich die Schichtdicke der
verschleißfesten Schicht (30), ausgehend von ihrer
dem Schneidelement (20) zugewandten Stirnfläche
(31), in Richtung zu ihrem dem Meißelschaft (50)
zugewandten Ende hin vergrößert.

8. Meißel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass eine äußereOber-
fläche (33) der verschleißfestenSchicht (30) entlang
ihrerLängserstreckungkonvexgewölbt ist oderdass
die äußere Oberfläche (33) entlang ihrer Längser-
streckung konkav gewölbt ist oder dass die äußere
Oberfläche (33) entlang ihrer Längserstreckung ab-
wechselnd konkav und konvex gewölbte Abschnitte
aufweist.

9. Meißel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Oberfläche des Schneidele-
ments (20) und der äußeren Oberfläche (33) der
verschleißfesten Schicht (30) in ihrem Übergang
ein Innenwinkel ausgebildet ist.

10. Meißel (10), nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Schneidelement (20) mit der Auflage-
fläche (25) zumindest bereichsweise auf dem
Basisteil (41) mittelbar oder unmittelbar aufliegt
und
dass die verschleißfeste Schicht (30) zumin-
dest einen an die Auflagefläche (25) angrenz-
enden Oberflächenabschnitt (29) des Schnei-
delements (20) abdeckt.

11. Meißel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der verschleißfesten Schicht (30)
und dem Oberflächenabschnitt (29) des Schneide-
lements (20) eine Lötfuge (vierte Lötfuge, 11.4) aus-
gebildet ist.

12. Meißel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die verschleißfeste Schicht (30) in Richtung
einer Mittellängsachse (M) des Meißelkopfes (40)
über die Gegenfläche (43) vorsteht und/oder dass
die verschleißfeste Schicht (30) und die Gegenflä-
che (43) eine napfförmige Aufnahme (46) für das
Schneidelement (20) bilden.
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Claims

1. A pick (10), in particular round-shank pick, compris-
ing a pick head (40) and a pick shank (50), wherein
the pick head (40) is formed at least from a base part
(41) and a cutting element (20) made of a hard
material, in particular of hard metal, connected to
the base part (41),

wherein the base part (41), following the cutting
element (20), has a wear-resistant layer (30) on
the outer surface (41.1) thereof, said wear-re-
sistant layer covering at least one section of the
outer surface (41.1) of the base part (41) facing
the cutting element (20), wherein anend surface
(31) of the wear-resistant layer (30) facing the
cutting element (20) is covered by the cutting
element (20),
wherein the base part (41) has an axially or-
iented recess (44) for receiving a fastening sec-
tion (24) of the cutting element (20),
wherein circumferentially with respect to the
recess (44), the base part (41) has a mating
surface (43) facing the cutting element (20),
wherein the mating surface (43) and the end
surface (31) of thewear-resistant layer (30) form
a continuous planar surface, or the end surface
(31) of the wear-resistant layer is brought to the
mating surface (43),
andwherein the cutting element (20), circumfer-
entially with respect to the fastening section (24)
thereof, forms a supporting surface (25),
characterised in that
the supporting surface (25) covers the mating
surface (43) and the end surface (31) at least in
regions,
and that a first soldered joint (11.1) is configured
between the supporting surface (25) and the
continuous surface formed by the mating sur-
face (43) and the end surface (31),
and the wear-resistant layer (30) encloses in
axial orientation at least the section of the pick
head (40) in which the recess (44) is introduced.

2. The pick (10) according to claim 1,
characterised in that
the wear-resistant layer (30) is received in a depres-
sion (42) of the base part (41).

3. The pick (10) according to claim 1 or 2,
characterised in that
the mating surface (43) and the end surface (31) are
designed as separating surfaces created in a pro-
cess step, in particular as cut surfaces or as ground
surfaces or as milled surfaces, or in that the end
surface (31) is designed as an impression surface of
abase (61)of anauxiliary tool (70), saidbase lyingon
the mating surface (43) and protruding radially be-

yond the mating surface (43), said impression sur-
face formed during an application process, in parti-
cular during a welding process, of the wear-resistant
layer (30).

4. The pick (10) according to one of claims 1 through 3,
characterised in that
the mating surface (43) and/or the end surface (31)
are designed as smooth surfaces or as surfaces
having a predetermined roughness in a range of
Rz = 4µm to Rz = 280µmor as surfaces comprising
introduced grooves which have a groove depth in a
range of 2 µm to 500 µm.

5. The pick (10) according to one of claims 1 through 4,
characterised in that
a second soldered joint (11.2) is configured between
an outer surface (26) of the fastening section (24)
and an inner surface (44.1) of the recess (44) and/or
that a third soldered joint (11.3) is configured be-
tween an end surface (27) of the fastening section
(24) and a bottom surface (44.2) of the recess (44).

6. The pick (10) according to one of claims 1 through 5,
characterised in that
the wear-resistant layer (30) has a uniform layer
thickness or that the wear-resistant layer (30) has
a varying layer thickness.

7. The pick (10) according to claim 6,
characterised in that
the layer thickness of the wear-resistant layer (30),
proceeding from the end surface (31) thereof facing
thecuttingelement (20), decreases in thedirectionof
the end thereof facing the pick shank (50), or that the
layer thickness of the wear-resistant layer (30), pro-
ceeding from the end surface (31) thereof facing the
cutting element (20), increases in the direction of the
end thereof facing the pick shank (50).

8. The pick (10) according to one of claims 1 to 7,
characterised in that an outer surface (33) of the
wear-resistant layer (30) is convexly curved along
the longitudinal extension thereof, or that the outer
surface (33) is concavely curved along the longitu-
dinal extension thereof, or that the outer surface (33)
has concavely and convexly curved sections along
the longitudinal extension thereof.

9. The pick (10) according to one of claims 1 to 8,
characterised in that
an internal angle is configured between the surface
of the cutting element (20) and the outer surface (33)
of thewear-resistant layer (30) in the transition there-
of.

10. The pick (10) according to one of claims 1 to 9,
characterised in that
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the cutting element (20) with the supporting sur-
face (25) rests directly or indirectly at least in
regions on the base part (41), and
in that the wear-resistant layer (30) covers at
least one surface section (29) of the cutting
element (20) which adjoins the supporting sur-
face (25).

11. The pick (10) according to one of claims 1 to 10,
characterised in that
a soldered joint (fourth soldered joint, 11.4) is con-
figuredbetween thewear-resistant layer (30) and the
surface section (29) of the cutting element (20).

12. Thepick (10)according tooneof claims1 through11,
characterised in that
the wear-resistant layer (30) protrudes beyond the
mating surface (43) in the direction of a central long-
itudinal axis (M) of the pick head (40) and/or that the
wear-resistant layer (30) and themating surface (43)
form a bowl-shaped receptacle (46) for the cutting
element (20).

Revendications

1. Burin (10), en particulier burin à queue d’aronde,
avec une tête de burin (40) et une tige de burin
(50), la tête de burin (40) étant constituée d’aumoins
une partie de base (41) et d’un élément coupant (20)
enmatériau dur, en particulier enmétal dur, relié à la
partie de base (41),

dans lequel la partie de base (41) présente une
couche résistant à l’usure (30) sur sa surface
extérieure (41.1), à la suite de l’élément coupant
(20), qui recouvre au moins une section de la
surface extérieure (41.1) de la partie de base
(41) faisant face à l’élément coupant (20),
dans lequel une surface frontale (31) de la cou-
che résistant à l’usure (30) faisant face à l’élé-
ment coupant (20) est recouverte par l’élément
coupant (20),
dans lequel la partie de base (41) présente un
évidement (44) aligné axialement pour recevoir
unesectiondefixation (24) de l’élément coupant
(20),
dans lequel la partie de base (41) a, entourant
l’évidement (44), unecontre-surface (43) faisant
face à l’élément coupant (20)
dans lequel la contre-surface (43) et la surface
frontale (31) de la couche résistant à l’usure (30)
forment une surface plane continue ou en ce
que la surface frontale (31) de la couche résis-
tant à l’usure arrive jusqu’à la contre-surface
(43)
et dans lequel l’élément coupant (20) forme une
surface de contact (25) autour de sa section de

fixation (24),
caractérisé en ce que
la surface de contact (25) recouvre la contre-
surface (43) et la surface frontale (31) au moins
par zones
et en ce qu’un premier joint de soudure (11.1)
est formé entre la surface de contact (25) et la
surface continue formée par la contre-surface
(43) et la surface frontale (31)
et en ce que la couche résistant à l’usure (30)
entoure axialement au moins la section de la
tête de burin (40) dans laquelle est ménagé
l’évidement (44).

2. Burin (10) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la couche résistant à l’usure (30) est logée dans un
renfoncement (42) de la partie de base (41).

3. Burin (10) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
la contre-surface (43) et la surface frontale (31) sont
formées en tant que surfaces de séparation produi-
tes au cours d’une étape de travail, en particulier en
tant que surfaces découpées, surfaces rectifiées ou
surfaces fraisées ou en ce que la surface frontale
(31) est formée d’une surface d’empreinte, formée
pendant un processus de dépôt, en particulier pen-
dant un processus de soudure, de la couche résis-
tant à l’usure (30), d’une base (61) d’un outil auxi-
liaire (70) reposant sur la contre-surface (43) et
faisant saillie radialement au-delà de la contre-sur-
face (43).

4. Burin (10) selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
la contre-surface (43) et/ou la surface frontale (31)
sont des surfaces lisses ou des surfaces de rugosité
prédéterminée dans la plage de Rz = 4 µm à Rz =
280 µm ou des surfaces comportant des rainures
introduites avec une profondeur de rainure allant de
2 µm à 500 µm.

5. Burin (10) selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
un deuxième joint de soudure (11.2) est formé entre
une surface extérieure (26) de la section de fixation
(24) et une surface intérieure (44.1) de l’évidement
(44) et/ou en ce qu’un troisième joint de soudure
(11.3) est formé entre une surface d’extrémité (27)
de la section de fixation (24) et une surface inférieure
(44.2) de l’évidement (44).

6. Burin (10) selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
la couche résistant à l’usure (30) a une épaisseur de
couche uniforme ou en ce que la couche résistant à
l’usure (30) a une épaisseur de couche variable.
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7. Burin (10) selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
l’épaisseur de couche de la couche résistant à l’u-
sure (30), partant de sa surface frontale (31) faisant
face à l’élément coupant (20), diminue dans la direc-
tion de son extrémité faisant face à la tige de burin
(50) ou en ce que l’épaisseur de couche de la cou-
che résistant à l’usure (30), partant de sa surface
frontale (31) faisant face à l’élément coupant (20),
augmente en direction de son extrémité faisant face
à la tige de burin (50).

8. Burin (10) selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé encequ’une surface extérieure (33) de
la couche résistant à l’usure (30) présente une cour-
bure convexe sur sa longueur ou en ce que la
surface extérieure (33) présente une courbure
concave sur sa longueur ou en ce que la surface
extérieure (33) présente des segments concaves et
convexes sur sa longueur.

9. Burin (10) selon l’une des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que
un angle interne est formé à la transition entre la
surface de l’élément coupant (20) et la surface ex-
terne (33) de la couche résistant à l’usure (30).

10. Burin (10) selon l’une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que

l’élément coupant (20) repose directement ou
indirectement avec la surface de contact (25) au
moins partiellement sur la partie de base (41) et
en ce que la couche résistant à l’usure (30)
recouvre au moins une section de surface
(29) de l’élément coupant (20), qui est adjacente
à la surface de contact (25).

11. Burin (10) selon l’une des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que
un joint de soudure (quatrième joint de soudure,
11.4) est formé entre la couche résistant à l’usure
(30) et la section de surface (29) de l’élément cou-
pant (20).

12. Burin (10) selon l’une des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que
la couche résistant à l’usure (30) dépasseau-delà de
la contre-surface (43) dans la direction d’un axe
longitudinal central (M) de la tête de burin (40) et/ou
en ce que la couche résistant à l’usure (30) et la
contre-surface (43) forment un logement en forme
de cuvette (46) pour l’élément coupant (20).
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